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Art. 23 Dublin-III-VO:
Wiederaufnahmegesuch bei erneuter
Antragstellung im ersuchenden Mitgliedstaat

1. Wortlaut

(1) Ist ein Mitgliedstaat, in dem eine Person im Sinne des Artikels 18 Absatz 1 Buchstaben b, c oder
d einen neuen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, der Auffassung, dass nach Artikel 20
Absatz 5 und Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung
des Antrags zuständig ist, so kann er den anderen Mitgliedstaat ersuchen, die Person wieder
aufzunehmen.

(2) Ein Wiederaufnahmegesuch ist so bald wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei
Monaten nach der Eurodac-Treffermeldung im Sinne von Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr.
603/2013 zu stellen.

Stützt sich das Wiederaufnahmegesuch auf andere Beweismittel als Angaben aus dem Eurodac-
System, ist es innerhalb von drei Monaten, nachdem der Antrag auf internationalen Schutz im
Sinne von Artikel 20 Absatz 2 gestellt wurde, an den ersuchten Mitgliedstaat zu richten.

(3) Erfolgt das Wiederaufnahmegesuch nicht innerhalb der in Absatz 2 festgesetzten Frist, so ist
der Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig, in dem der neue
Antrag gestellt wurde.

(4) Für ein Wiederaufnahmegesuch ist ein Standardformblatt zu verwenden, das Beweismittel oder
Indizien im Sinne der beiden Verzeichnisse nach Artikel 22 Absatz 3 und/oder sachdienliche
Angaben aus der Erklärung der betroffenen Person enthalten muss, anhand deren die Behörden
des ersuchten Mitgliedstaats prüfen können, ob ihr Staat auf Grundlage der in dieser Verordnung
festgelegten Kriterien zuständig ist.

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche Bedingungen für die
Erstellung und Übermittlung von Wiederaufnahmegesuchen fest. Diese Durchführungsrechtsakte
werden gemäß dem in Artikel 44 Absatz 2 gennanten Prüfverfahren erlassen.
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